
 Petitionsausschuss 

 

 Aktenzeichen: Pet A-19-99-10303-047572 

 

Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 10.11.2022 abschließend beraten und 

beschlossen: 

 

Die Petition den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben. 

 

Begründung 
 

Mit der Petition wird gefordert, dass Petitionen auf der Plattform epetitionen des 

Deutschen Bundestages mitgezeichnet werden können, ohne sich vorher zu registrieren.  

Zur Begründung wird ausgeführt, dass, wenn die Registrierung keine Voraussetzung zur  

Mitzeichnung sei, die Mitzeichnung schneller und unkomplizierter möglich sei und als  

Konsequenz mehr Menschen auf der Plattform epetitionen mitzeichnen würden.  

Der Petitionsausschuss hat die Eingabe geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: 

Das gegenwärtige System der Plattform epetitionen geht auf das Jahr 2012 zurück und ist 

geprägt von der Annahme, dass die Plattform überwiegend von häufig wiederkehrenden 

Nutzerinnen und Nutzern besucht wird. Diesen Nutzerinnen und Nutzern sollte über die 

Registrierung eine einfache Nutzung der Plattform ermöglicht werden. Nach der 

Registrierung ist eine nochmalige Eingabe von Daten für die erneute Mitzeichnung von 

Petitionen oder die wiederholte Kommentierung von Petitionen mittels der 

Diskussionszweige nicht nötig. Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass nur vereinzelt 

Nutzerinnen und Nutzer die Plattform regelmäßig nutzen.  

Aktuell ist der Ausschuss mit Überlegungen zu einer Neugestaltung seiner 

Petitionsplattform befasst. Ein Verzicht auf die Registrierung wird hierbei grundsätzlich 

befürwortet. In Abgrenzung zum bisherigen System soll ein zukünftiges E-Petitionssystem 

sich stark auf die Kernfunktionalitäten „Petition einreichen, mitzeichnen und diskursiv 

begleiten“ konzentrieren und hierfür den Nutzern und Nutzerinnen einen möglichst 

niederschwelligen, schnellen und einfachen Zugang bieten. Auf Nutzerkonten soll 

verzichtet werden.  

Der Petitionsausschuss begrüßt das Anliegen der Petition und empfiehlt, die Petition den  
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Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, um im Hinblick auf 

Vorbereitung und Realisierung der Neugestaltung der Petitionsplattform auf das Anliegen 

besonders aufmerksam zu machen. 
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